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Offentliche Hand und deren Unternehmen

Ortsgemeinden gewinnen mit MMV vor dem
OVG Koblenz

Kita-Finanzierungssatzung fiir unwirksam erklart

Mit Urteil vom 16.06.2026 (6 C 10023/26.0VG) hat das OVG
Koblenz die Satzung eines rheinland-pfalzischen Landkreises tber
die Finanzierung von Tageseinrichtungen flir unwirk-sam erklart.
MMV hatte fir zwei der Verbandsgemeinde Sudeifel angehdrige
Ortsgemeinden erfolgreich sog. Normenkontrollantrag gestellt (§
47 VwGO).

Das Oberverwaltungsgericht erklarte das angegriffene
Satzungsrecht jetzt wegen VerstoRes gegen héherrangiges Recht
fur vollumfanglich unwirksam. Wesentliche Begriindung des Ge-
richts: Den Satzungsgeber trifft die Pflicht zur nachvollziehbaren
Begriindung, warum er den mit der Satzung festgelegten Umfang
von Tragereigenanteilen gerade im Kreisgebiet flr sachgerecht
erachtet. Hier sah die Satzung vor, dass die Trager nur 1 % (bei
freier kirchlicher Tragerschaft) bzw. 0 % (bei freier sonstiger
Tragerschaft und kommunaler Tragerschaft) der Personalkosten
selbst tragen miissen. Das OVG akzeptierte die bloe Ubernahme
dieser Zahlen aus einer zwischenzeitlich auer Kraft getretenen
Ubergangsvereinbarung auf Landesebene nicht, da nicht
ausreichend in den Blick genommen worden war, ob die als lan-
desweiter Maf3stab gedachten Bestimmungen auch den
besonderen Verhaltnissen im Landkreis gerecht werden. Mit
ahnlicher Argumentation (Fehlen einer nachvollziehbaren
Kalkulationsgrundlage) hat das OVG auch die satzungsrechtliche
Gewahrung eines Kreiszuschlages von 3,5 % auf die
Personalkosten fir sonstige notwendige Kosten der Kita-Trager
verworfen. Da damit die hohen Kreiskosten durch weitreichende
Personalkostenibernahme und weiteren pauschalen Zuschlag
hierzu nicht den rechtlichen Anforderungen entsprachen, konnten
auch die satzungsrechtlichen Bestimmungen zur Beteiligung der
Gemeindeebene an diesen Kreiskosten keinen Bestand haben.
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Mit Urteil vom 16.06.2026 (6 C 10023/26.OVG) hat das OVG Koblenz die Satzung eines rheinland-pfälzischen Landkreises über die Finanzierung von Tageseinrichtungen für unwirk-sam erklärt. MMV hatte für zwei der Verbandsgemeinde Südeifel angehörige Ortsgemeinden erfolgreich sog. Normenkontrollantrag gestellt (§ 47 VwGO).

Das Oberverwaltungsgericht erklärte das angegriffene Satzungsrecht jetzt wegen Verstoßes gegen höherrangiges Recht für vollumfänglich unwirksam. Wesentliche Begründung des Ge-richts: Den Satzungsgeber trifft die Pflicht zur nachvollziehbaren Begründung, warum er den mit der Satzung festgelegten Umfang von Trägereigenanteilen gerade im Kreisgebiet für sachgerecht erachtet. Hier sah die Satzung vor, dass die Träger nur 1 % (bei freier kirchlicher Trägerschaft) bzw. 0 % (bei freier sonstiger Trägerschaft und kommunaler Trägerschaft) der Personalkosten selbst tragen müssen. Das OVG akzeptierte die bloße Übernahme dieser Zahlen aus einer zwischenzeitlich außer Kraft getretenen Übergangsvereinbarung auf Landesebene nicht, da nicht ausreichend in den Blick genommen worden war, ob die als lan-desweiter Maßstab gedachten Bestimmungen auch den besonderen Verhältnissen im Landkreis gerecht werden. Mit ähnlicher Argumentation (Fehlen einer nachvollziehbaren Kalkulationsgrundlage) hat das OVG auch die satzungsrechtliche Gewährung eines Kreiszuschlages von 3,5 % auf die Personalkosten für sonstige notwendige Kosten der Kita-Träger verworfen. Da damit die hohen Kreiskosten durch weitreichende Personalkostenübernahme und weiteren pauschalen Zuschlag hierzu nicht den rechtlichen Anforderungen entsprachen, konnten auch die satzungsrechtlichen Bestimmungen zur Beteiligung der Gemeindeebene an diesen Kreiskosten keinen Bestand haben. 
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